% Bundesnetzagentur

offentliche Fassung

Beschlusskammer 10
BK10-19-0200_E

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren

aufgrund der Beschwerde der
vertreten durch die Geschaftsfihrung,

Beschwerdeflhrerin,

gegen

die DB Netz AG, Theodor-Heuss-Allee 7, 60486 Frankfurt am Main,

vertreten durch den Vorstand,

Beschwerdegegnerin,

vom 11.08.2019 betreffend die Regelungen der Beschwerdegegnerin in ihren Nutzungsbe-
dingungen fur Serviceeinrichtungen einschlieRlich der entsprechenden Entgeltregelungen
hinsichtlich der Funktionalitat ,Disposition®,

Hinzugezogene:

1. DB Cargo AG, RheinstralRe 2, 55116 Mainz, vertreten durch den Vorstand,

2. DB Fernverkehr AG, Im Galluspark 15-19, 60326 Frankfurt am Main, vertreten durch
den Vorstand,


705-1
Textfeld


öffentliche Fassung



hat die Beschlusskammer 10 der Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas,

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,
durch

den Vorsitzenden Dr. Ulrich Geers,
den Beisitzer Wolfram Krick und

den Beisitzer Jan Kirchhartz

am 19.12.2019 beschlossen:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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I. Sachverhalt

Die Beschwerdeflhrerin ist ein privates Eisenbahnverkehrsunternehmen, welches im Markt-
segment Charter/Nostalgie tatig ist und Serviceeinrichtungen weit GUberwiegend auf3erhalb

des Netzfahrplans bestellt.

Die Beschwerdegegnerin gehort zum Konzern der Deutsche Bahn AG. Sie betreibt das groR-
te Schienennetz in der Bundesrepublik Deutschland. Des Weiteren betreibt sie auch Ser-
viceeinrichtungen. Grundlage fur die Nutzung ihrer Serviceeinrichtungen bilden die Nut-
zungsbedingungen fur Serviceeinrichtungen der Beschwerdegegnerin (NBS), die sich in ei-
nen allgemeinen Teil (AT) und einen besonderen Teil (BT) untergliedern. Die von der Be-
schwerdegegnerin erhobenen Entgelte finden sich in der Liste der Entgelte fir Serviceein-
richtungen der Beschwerdegegnerin (Anlagenpreissystem — APS). Aktuell in Kraft sind die
NBS sowie das APS gultig ab 15.12.2019.

In ihren NBS unterteilt die Beschwerdegegnerin ihre Serviceeinrichtungen in funf Funktionali-
taten, darunter die Funktionalitadten Ab- und Bereitstellung sowie Disposition. Die Einstufung
in eine der Funktionalitdten ist maRgeblich fir die Entgelterhebung, wobei im APS keine ge-
sonderten Entgelte fir die Funktionalitat Disposition ausgewiesen sind. lhren Regelungen in
den NBS zufolge erhebt die Beschwerdegegnerin flir Gleise der Funktionalitdt Disposition
grundsatzlich die gleichen Entgelte wie fir Gleise der Funktionalitat Ab- und Bereitstellung.
Allerdings regelt die Beschwerdegegnerin ebenfalls, dass die Nutzung von Gleisen der Funk-
tionalitat Disposition auf maximal zwei bzw. zwolf Stunden begrenzt und die Nutzung der
entsprechenden Gleise fir Netzfahrplanverkehre ausgeschlossen ist. Bei Beginn eines jeden
zwei- bzw. zwolfstiindigen Nutzungszeitraums ist durch den Zugangsberechtigten erneut das
sogenannte Mindestentgelt nach Ziffer 4.1.1 NBS-BT zu entrichten, das laut dem APS 50,00
EUR betragt (Ziffer 2.3 APS 2020).

Fir die Bestellungen von Serviceeinrichtungen nutzt die Beschwerdeflihrerin das sogenann-
te APN+-Portal auf der Internetseite der Beschwerdegegnerin. Dabei handelt es sich um eine
Anwendung, mittels derer die Eisenbahnverkehrsunternehmen Buchungsanfragen fir die
Nutzung von Serviceeinrichtungen vornehmen kénnen und nach einem entsprechenden An-

gebot Nutzungsvertrage abschlielen kénnen.

Die Beschwerdefihrerin stellte bei der Beschwerdegegnerin Uber deren APN+-Portal am
24.07.2019 form- und fristgerecht einen Nutzungsantrag auf Zuweisung von Serviceeinrich-
tungen. Konkret betroffen war die Nutzung des Gleises 115 der Serviceeinrichtung in Berlin-
Grunewald fir die Nutzungszeitrdume 13.09.2019, ab 0:00 Uhr, bis zum 29.09.2019, 07:00



Uhr (Nutzungskosten: 1.454,68 EUR), 25.10.2019, ab 0:00 Uhr, bis zum 31.10.2019, 23:59
Uhr (Nutzungskosten 587,39 EUR) sowie fur den 01.11.2019, ab 0:00 Uhr, bis zum
11.11.2019, 08:00 Uhr (Nutzungskosten 968,61 EUR). Die Beschwerdegegnerin teilte da-
raufhin am 07.08.2019 mit, dass das Gleis 115 zu den beantragten Zeitrdumen aufgrund
eines bestehenden Nutzungsvertrages sowie einer Ablehnung der Nebennutzung durch den
Hauptnutzer nicht zur Verflgung stehe. Gleichzeitig wurde stattdessen die Nutzung des
Gleises 316 und/oder des Gleises 315 zu einem Preis von 50,00 EUR netto pro 2 Stunden,

welches die Konditionen des sogenannten ,Dispogleises” seien, angeboten.

Die Gleise 315 und 316 in Berlin-Grunewald sind laut der Ubersicht ,Dispogleise in Ser-
viceeinrichtungen® der Beschwerdegegnerin, Stand 01.10.2019, der Produktkategorie ,Dis-
position2“ zugewiesen, was jeweils einem Gleis der Funktionalitat Disposition mit einer ma-

ximalen Nutzungsdauer von zwei Stunden entspricht.

Das Angebot lehnte die Beschwerdegegnerin aufgrund des aus lhrer Sicht unverhaltnis-
malfigen Preises ab. Fur die Nutzung vom 12.09.2019 bis zum 29.09.2019 sollte das Nut-
zungsentgelt laut des Angebots 9.350,00 EUR, vom 25.10.2019 bis zum 31.10.2019
3.800,00 EUR und vom 01.11.2019 bis zum 11.11.2019 6.250,00 EUR betragen.

Mit Schreiben vom 11.08.2019, bei der Bundesnetzagentur eingegangen per E-Mail am sel-
ben Tag, hat die Antragstellerin der Bundesnetzagentur eine Beschwerde zu Regelungen in
den NBS sowie der gultigen Entgeltliste bezlglich der Dispositionsgleise der Beschwerde-
gegnerin Ubersandt. Die erkennende Beschlusskammer hat aufgrund dieser Beschwerde
unter dem Aktenzeichen BK10-19-0200_E ein Verfahren eingeleitet.

Mit E-Mail vom 16.08.2019 ist der Beschwerdeflihrerin der Eingang ihrer Beschwerde vom
11.08.2019 bestatigt worden. Gleichzeitig ist sie Uber die Erdffnung des Verfahrens informiert
worden. Mit Schreiben vom 16.08.2019 hat die Beschlusskammer die Beschwerdegegnerin
Uber den Eingang der Beschwerde informiert und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme gege-

ben.

Ebenfalls am 16.08.2019 hat die Bundesnetzagentur auf ihrer Internetseite die Beschwerde
der Beschwerdefiihrerin zu Regelungen in den NBS sowie der glltigen Entgeltliste beztiglich
der Dispositionsgleise der Beschwerdegegnerin veroéffentlicht. Im Laufe des Verfahrens sind
zwei Hinzuziehungsantrage gestellt und positiv beschieden worden. In den jeweiligen Hinzu-
ziehungsbeschlissen sind die Hinzugezogenen auf die Moglichkeit der Abgabe von schriftli-
chen Stellungnahmen aufmerksam gemacht worden. Stellungnahmen seitens der Hinzuge-
zogenen sind nicht eingegangen. Die Beschwerdefihrerin hat mit Schreiben vom 28.08.2019
ihren Antrag prazisiert. Des Weiteren hat die Beschwerdefuhrerin mit E-Mail vom 13.12.2019
eine schnellstmdgliche Entscheidungsfindung angemahnt. Mit Schreiben vom 15.12.2019,

per E-Mail eingegangen am 16.12.2019, hat Sie ihren Antrag bekraftigt, ihn zugleich um ei-



nen hochst-hilfsweisen Antrag erweitert und angemahnt, dass die Beschlusskammer bis zum

23.12.2019 eine Entscheidung treffen moge.

Zur Begrundung fuhrt die Beschwerdeflhrerin aus, dass die Beschwerdegegnerin mit ihren
Regelungen zu Dispositionsgleisen gegen mafgebliche Vorgaben des Eisenbahnregulie-
rungsrechts verstol3e. Das Entgelt fir die angebotenen Dispogleise liege mehr als 640 %
uber dem Entgelt fur das beantragte Gleis 115. Damit werde sie von der Beschwerdegegne-
rin unangemessen behandelt. Die Beschwerdegegnerin fordere Entgelte, welche die ent-
standenen Kosten flir das Erbringen der Leistungen in unangemessener Weise Uberschrit-

ten.

Die Beschwerdegegnerin trage die vollstandige Darlegungs- und Beweislast fur ihr am Markt
platziertes Preissystem. Jedenfalls sei es erforderlich, dass sie ein im Grundsatz taugliches
Berechnungsverfahren darstelle und ein nachvollziehbares Zahlenwerk errichte, das auf ei-
ner Uberprifbaren und hinreichenden Tatsachengrundlage basiere. Sonderzuschlage fir
Trassen seien eisenbahnrechtlich nicht zulassig; dies sei auch fiur die vorliegende Fallkons-
tellation zu beachten. Zuschlage bei Dispositionsgleisen seien unvereinbar mit dem Eisen-
bahnrecht. Fir Dispositionsgleise missten die gleichen Entgelte erhoben werden wie flr
adaquate Abstellungen auf anderen Gleisen. Selbst wenn das Preismodell mit einer Beprei-
sung von 50,00 EUR eisenbahnrechtskonform sei, habe die Beschwerdegegnerin zumindest
nicht dargelegt, dass ihr Preismodell mit einer Bepreisung von 50,00 EUR je zwei Stunden

eisenbahnrechtskonform sei.
Die Beschwerdeflihrerin beantragt,

1. die NBS der Beschwerdegegnerin in Verbindung mit der derzeit glltigen Entgelt-
liste dahingehend fur ungultig zu erklaren bzw. hilfsweise von Amts wegen zu an-
dern, dass fur sogenannte ,Dispositionsgleise® ein um ein vielfaches erhdhtes
Entgelt im Verhaltnis zu ,normalen” Abstellgleisen erhoben wird (erga-omnes-
Entscheidung),
die Eisenbahnrechtswidrigkeit dieser Regelungen festzustellen,
hilfsweise, mangels Darlegung der Beschwerdegegnerin, die Regelungen uber
Dispositionsgleise mit maximaler Nutzungsdauer von zwei Stunden fir ungultig zu
erklaren und

4. hdochst-hilfsweise, die Vertrags- und Entgeltbedingungen der Beschwerdefiihrerin
(NBS sowie gliltige Entgeltliste) bezogen auf die Dispositionsgleise 315 und 316
in der Serviceeinrichtung Berlin-Grunewald bis spatestens 23.12.2019 fir unguiltig
zu erklaren, hilfsweise auf die Vertrags- und Entgeltbedingungen der sogenann-

ten 12 Stunden-Dispositionsgleise abzuandern.



Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemaf,
die Beschwerde zurlckzuweisen.

Sie fUhrt aus, dass die Dispositionsgleise entsprechend ihrer technischen Ausstattung einer
Produktkategorie zugeordnet wirden. Die Preisbildung erfolge nicht anders als bei anderen
Gleisen in der Serviceeinrichtung nach der Formel: Kategoriepreis x Nutzungsdauer (Ziffer
4.1.1 NBS (BT)). Bei einem daraus resultierenden Nutzungsentgelt von unter 50,00 EUR
werde nach Ziffer 4.1.1 NBS (BT) ein Mindestentgelt in Héhe von 50,00 EUR in Rechnung
gestellt. Da die Buchung eines Dispositionsgleises flir maximal zwolf Stunden bzw. zwei
Stunden erfolge, beginne ab der 13. Stunde bzw. ab der dritten Stunde ein neuer Nutzungs-
zeitraum, und somit werde auch erneut das Mindestentgelt in Rechnung gestellt. Bei den
Dispositionsgleisen handle es sich nicht um eine separate Leistung, die von den Leistungen
der Produktkategorie Ab- und Bereitstellung abweiche. Bei einer Kostenallokation seien sie
der Produktkategorie Ab- und Bereitstellung zuzuordnen. Sie stellten insoweit eine Beson-

derheit dar, als dass sie im Netzfahrplan nicht angemeldet werden kénnten.

Des Weiteren erlautert die Beschwerdegegnerin, dass Dispositionsgleise dem Gelegenheits-
verkehr dienten. Es sei die Absicht, dass auf den Dispositionsgleisen keine ununterbroche-
nen Anmeldungen wie zum Netzfahrplan stattfanden (bis hin zur Anmeldung Uber eine ganze
Netzfahrplanperiode). Es werde aber festgestellt, dass in Einzelfallen auf Dispositionsgleisen
Bestellungen Uber einen langeren Nutzungszeitraum, die am ehesten als Kapazitatsvorhal-
tung der Eisenbahnverkehrsunternehmen bezeichnet werden kdnnten, verzeichnet wirden.
Gleichzeitig sei feststellbar, dass auf Dispositionsgleisen Nebennutzungen stattfanden.
Selbst die Preisdynamik bei Zwei-Stunden-Dispositionsgleisen hinderten nicht an einer Be-
stellung Uber einen langeren Nutzungszeitraum. Die angedachte systemische Erschwerung,
Dispositionsgleise direkt in aufeinanderfolgenden Slots anzumelden, sei aufgrund von Kun-
denbeschwerden zur Anmeldephase des Netzfahrplans/Gelegenheitsverkehrs 2018/2019
nicht bei den Dispositionsgleisen umgesetzt worden. So hatte die Hinzugezogene zu 2. ca.
-Anmeldungen fur den gewlinschten Nutzungszeitraum von Gleis 316 in Berlin Grune-
wald durchfiihren missen. Aktuell seien noch keine Kriterien dafir gefunden worden, inwie-
weit aufeinanderfolgende Nutzungszeiten von Dispositionsgleisen beschrankt werden kénn-

ten.

Kalkulationen zu Bepreisungen sowie Nutzungsanfalle flihrt die Beschwerdegegnerin in den

den Stellungnahmen beigefligten Anlagen auf.

Auf die Durchfiihrung einer 6ffentlichen mindlichen Verhandlung haben die Beteiligten ein-

vernehmlich verzichtet.

Im Zusammenhang mit dem ebenfalls von ihr angestrengten Beschwerdeverfahren BK10-19-
0225_Z hat die Beschwerdeflhrerin mit E-Mail vom 22.10.2019 die angebliche Befangenheit



der Mitglieder der Beschlusskammer gerugt. Mit E-Mail vom 26.11.2019 hat die Beschwerde-
fuhrerin mitgeteilt, die erhobene Befangenheitsrige beziehe sich allein auf das o.g. Be-
schlusskammerverfahren (BK10-19-0225_2Z).

Zur Wahrung einer einheitlichen Spruchpraxis in Fallen vergleichbarer oder zusammenhan-
gender Sachverhalte und zur Sicherstellung, dass RegulierungsmafRnahmen aufeinander
abgestimmt sind, ist die Entscheidung behdrdenintern mit der Abteilung Eisenbahnen abge-

stimmt worden.

Bezlglich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Ausflihrungen

unter Ziffer Il. sowie auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen.



Il. Griinde

Die zulassigen Beschwerdeantrage der Beschwerdeflhrerin zu 1., 3. und 4. sind unbegrin-
det und daher zurickzuweisen. Der Beschwerdeantrag zu 2. ist bereits unzulassig und damit

ebenfalls zuriickzuweisen.

Die Beschwerdeantrage sind auf der Grundlage des § 68 Abs. 3 i.V.m. § 66 Abs. 4 Nr. 7
ERegG zu beurteilen.

Gemal § 68 Abs. 3 ERegG kann die Regulierungsbehérde mit Wirkung fir die Zukunft das
Eisenbahninfrastrukturunternehmen zur Anderung der Regelungen im Sinne des § 66 Abs. 4
verpflichten oder diese Regelungen fir ungliltig erklaren, soweit diese nicht mit den Vor-

schriften dieses Gesetzes in Einklang stehen.

§ 66 Abs. 4 Nr. 7 ERegG regelt, dass auf Antrag oder von Amts wegen insbesondere die
Hohe und Struktur sonstiger Entgelte, die der Zugangsberechtigte zu zahlen hat oder hatte,

Uberprift werden kdnnen.

1.1 Zustandigkeit und Verfahren

Die Beschlusskammer ist flr die Durchfihrung des Beschwerdeverfahrens zustandig. Ge-
maRk § 4 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes Uber die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes
(Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz — BEVVG) i.V.m. § 77 Abs. 1 Satz 1 ERegG
liegt die Zustandigkeit fur die Durchfiihrung von Beschwerdeverfahren bei einer Beschluss-
kammer der Bundesnetzagentur. Nach dem Organisationsplan der Bundesnetzagentur ist
die Beschlusskammer 10 fir Entscheidungen Ulber Beschwerden nach § 66 Abs. 1 ERegG

zustandig.

Die Verfahrensvorschriften sind gewahrt worden. Insbesondere ergeht die Entscheidung
nach Anhérung der Beteiligten (§ 77 Abs. 6 Satz 2 ERegG). Alle Beteiligten waren damit
einverstanden, dass die Beschlusskammer ohne muindliche Verhandlung entscheidet (§ 77
Abs. 6 Satz 3 Halbsatz 2 ERegG). Die Abstimmungs-, Auskunfts- und Informationspflichten
nach § 77 Abs. 5 ERegG wurden eingehalten.

Von einer Beteiligung der Eisenbahnaufsichtsbehérde und der Kartellbehdrde i.S.d. § 9
Abs. 3 BEVVG wurde abgesehen, da die Entscheidung keine Bedeutung fur die Erflllung
ihrer Aufgaben hat.
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1.2 Beschwerdeantrage zu 1. und 2.

I1.2.1 Zulassigkeit

Die Beschwerde ist hinsichtlich des Antrags zu 1., die NBS der Beschwerdegegnerin in Ver-
bindung mit der derzeit glltigen Entgeltliste dahingehend fir ungultig zu erklaren bzw. hilfs-
weise von Amts wegen zu andern, dass fur sogenannte ,Dispositionsgleise® ein um ein viel-
faches erhohtes Entgelt im Verhaltnis zu ,normalen® Abstellgleisen erhoben wird (erga-

omnes-Entscheidung), zulassig.

Gemal § 66 Abs. 1 ERegG hat ein Zugangsberechtigter, wenn er der Auffassung ist, durch
Entscheidungen eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens diskriminiert oder auf andere
Weise in seinen Rechten verletzt worden zu sein, das Recht, die Regulierungsbehorde anzu-
rufen. Im Rahmen des § 66 Abs. 4 Nr. 7 ERegG steht dem Zugangsberechtigten zudem das
Recht offen, die Regulierungsbehérde mittels eines Antrags anzurufen, um dort die Uberprii-
fung die Hohe und Struktur sonstiger Entgelte, die der Zugangsberechtigte zu zahlen hat

oder hatte, anzuregen.

Die Beschwerdeflihrerin ist als Eisenbahnverkehrsunternehmen zugangsberechtigt gemafn
§ 1 Abs. 12 Nr. 1 ERegG. Aus ihrer Eigenschaft als Zugangsberechtigte folgt gemal § 66
Abs. 1 und Abs. 4 ERegG ihre Beschwerdebefugnis. Mit ihnrem Hauptantrag zu 1. wendet sie
sich gegen die Hohe und Struktur sonstiger Zugangsentgelte im Sinne von § 66 Abs. 4 Nr. 7

ERegG, die sie bei Inanspruchnahme von Dispogleisen zu zahlen hatte.

In Bezug auf den Antrag zu 2., die Eisenbahnrechtswidrigkeit dieser Regelungen festzustel-
len, ist eine Zulassigkeit jedoch zu verneinen. Die Unzulassigkeit ergibt sich daraus, dass der
Antrag zu 2. bereits im Antrag zu 1. enthalten ist und im Rahmen der Bewertung des Antrags

zu 1. eine Inzidentprifung erfahrt. Der Antrag zu 2. ist insoweit als subsidiar anzusehen.

11.2.2 Begriindetheit

In Bezug auf den zulassigen Antrag zu 1. erweist sich die Beschwerde jedoch als unbegrin-
det.

Gemal § 68 Abs. 3 ERegG kann die Regulierungsbehdrde ein Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen nur dann mit Wirkung fir die Zukunft zur Anderung der Regelungen im Sinne des
§ 66 Abs. 4 ERegG verpflichten oder diese Regelungen flr ungultig erklaren, soweit diese

nicht mit den Vorschriften des ERegG in Einklang stehen.
Ein Verstol gegen Vorschriften des Eisenbahnregulierungsrechts liegt indes nicht vor.

Der Beschwerdeantrag zu 1. gab Anlass zur Prifung méglicher Verstdlie gegen die §§ 32
Abs.1 bzw. Abs. 2, 10 Abs. 3, 11 Abs. 2 ERegG.
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11.2.2.1 Kein VerstoR gegen § 32 ERegG

Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeflihrerin stehen die Entgeltregelungen der Be-
schwerdegegnerin zu den Dispogleisen in Einklang mit den Vorgaben des ERegG. Insbe-

sondere liegt kein Verstold gegen die Norm des § 32 ERegG vor.

Dabei steht es der Priifung auf Ubereinstimmung mit § 32 ERegG nicht entgegen, dass die
Beschwerdegegnerin die entgeltliche Differenzierung lediglich mittelbar bewirkt und sich ein
hoheres Entgelt nicht direkt aus der Entgeltliste (Liste der Entgelte fiir Serviceeinrichtungen
der Beschwerdegegnerin, aktuell gultig ab dem 15.12.2019) entnehmen lasst. Wie die Be-
schwerdegegnerin selbst ausfihrt, kommt bei den Dispositionsgleisen das Mindestentgelt
nach Ziffer 4.1.1 NBS (BT) nach zwei bzw. zwdlf Stunden jeweils erneut zur Anwendung. Die
Begrenzung auf zwei bzw. zwdlf Stunden fiihrt bei Uberschreiten des maximalen Nutzungs-
zeitraums insoweit nicht zu einem Nutzungsausschluss, das hei3t zu einer zwingenden
Raumung des Gleises. Die Beschwerdegegnerin raumt ein, sie habe noch keine Kriterien
daflir gefunden, inwieweit aufeinanderfolgende Nutzungszeiten von Dispositionsgleisen be-
schrankt werden koénnen (vgl. Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 26.08.2019, S. 2).
Die Sanktionierung einer Nutzungsiberschreitung erfolgt nur entgeltlich. Richtigerweise hat
die Beschwerdefihrerin daher ihren Antrag auf die NBS der Beschwerdegegnerin in Verbin-
dung mit der Entgeltliste gerichtet. Es bedarf insoweit keiner weiteren Auslegung ihres An-

trags.

Des Weiteren ist der Nachweis der Einhaltung von § 32 ERegG gegenulber der Bundesnetz-
agentur zu erbringen. Soweit die Beschwerdeflhrerin das Fehlen einer Uberprifbaren und
transparenten Kostenbasis (vgl. ihr Schreiben vom 01.10.2019, S. 2) beméangelt, ist dies als
Prufauftrag an die Regulierungsbehérde zu werten. Es kann der Beschwerdegegnerin nicht
angelastet werden, den Nachweis nicht gegentiber der Beschwerdefihrerin erbracht zu ha-
ben. Denn abseits des Transparenzgebots als Teil des Entgeltmallstabs verpflichtet § 34
Abs. 2 Satz 2 ERegG den Betreiber einer Serviceeinrichtung gegeniber dem Eisenbahnver-
kehrsunternehmen nur zum Nachweis, dass die nach § 32 ERegG tatsachlich berechneten
Entgelte den in den Nutzungsbedingungen vorgesehenen Verfahren, Regeln und gegebe-
nenfalls Tabellen entsprechen. Gegeniiber der Regulierungsbehorde ist der Betreiber einer
Serviceeinrichtung gemal § 34 Abs. 2 Satz 1 ERegG zur Vorlage aller erforderlichen Infor-
mationen verpflichtet, damit diese ihrer Aufgabe der Entgeltprifung nachkommen kann.
Konkretisiert wird dies durch die Auskunfts- und Einsichthahmebefugnisse gemall § 67
Abs. 4 und 5 ERegG.

Damit liegt die Befugnis zur Einsichtnahme in die Kostenbasis bei der Bundesnetzagentur.
Speziell vor dem Hintergrund der Einschrankung der Mdglichkeiten eines parallelen zivil-

rechtlichen Vorgehens und der Starkung der Regulierungsbehdrde als zentrale Beschwer-
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deinstanz (vgl. EuGH, Urteil C 489/15 vom 09.11.2017) hat die Beschwerdefuhrerin, soweit
ihrerseits Zweifel an der transparenten Entgeltberechnung bestehen, das zutreffende Mittel
gewahlt und Beschwerde bei der Bundesnetzagentur eingelegt. Wie jedoch im Folgenden

gezeigt, werden die Anforderungen hinsichtlich der Kosten nicht verfehit.

Der Umstand, dass noch Optimierungspotenzial in der kostenseitigen Abgrenzung zwischen
den verschiedenen Leistungen in der Bereitstellung von Serviceeinrichtungen gesehen wird
und dass hierzu Gesprache zwischen der Beschwerdegegnerin und der Bundesnetzagentur
stattfinden, heilt nicht zwangslaufig, dass alle bisherigen Entgeltregelungen intransparent
sind. Hinzu kommt, dass speziell der Bepreisung der Dispositionsgleise auch kapazitats-
steuernde Motive innewohnen und die auf die Einzelleistung bezogenen Kosten damit nicht

allein maRgeblich fir die Entgeltbemessung sind.

Im Folgenden wird zunachst die Ubereinstimmung der Entgeltfestiegung mit den Vorgaben
gemall § 32 Abs. 1 ERegG (hierzu unter Ziffer 11.2.2.1.1) gepruft. Aufgrund der teilweisen
Deckungsgleichheit im Wortlaut zwischen § 32 Abs. 1 und 2 ERegG wird in diesem Zusam-
menhang auch der Prifgegenstand des § 32 Abs. 1 ERegG in Abgrenzung zu § 32 Abs. 2
ERegG beleuchtet. AnschlieBend wird die Einhaltung des Entgeltmalistabs aus § 32 Abs. 2
ERegG gepruft (hierzu unter Ziffer 11.2.2.1.2).

1.2.2.1.1 Kein VerstoR gegen § 32 Abs. 1 ERegG
Ein Verstol gegen die Regelungen aus § 32 Abs. 1 ERegG liegt nicht vor.

§ 32 Abs. 1 ERegG sieht vor, dass die Entgelte flir den Schienenzugang innerhalb von Ser-
viceeinrichtungen nach Anlage 2 Nummer 2 und fur die Erbringung von Leistungen in diesen
Einrichtungen die Kosten fir deren Erbringung, zuzlglich eines angemessenen Gewinns,
nicht Ubersteigen durfen. Die Regelung bezieht sich dabei nicht auf die Entgelte fir die Zu-
gangsgewahrung zu den einzelnen Funktionalitaten (dafiir steht § 32 Abs. 2 ERegG), son-
dern auf die Gesamtheit der Entgelte, die flir die Zugangsgewahrung zu allen Serviceeinrich-
tungen des jeweiligen Betreibers erhoben werden (hierzu unter Abschnitt 11.2.2.1.1). Eine
Uberschreitung der Entgeltobergrenze nach § 32 Abs. 1 ERegG liegt nicht vor (hierzu unter
Abschnitt 11.2.2.1.2).

1.2.2.1.1.1 Priifgegenstand des § 32 Abs. 1 ERegG
Prifgegenstand des § 32 Abs. 1 ERegG ist die Gesamtheit der Entgelte, die fir die Zu-

gangsgewahrung zu allen Serviceeinrichtungen des jeweiligen Betreibers erhoben werden.

Zunachst ist § 32 ERegG allerdings sowohl in seinem Absatz 1 als auch in Absatz 2 eine
Orientierung an den Kosten fiir die Leistungserbringung sowie der Mal3stab der Angemes-

senheit im Rahmen der Ausgestaltung der Entgelte zu entnehmen.
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§ 32 Abs. 1 ERegG sieht vor, dass die Entgelte flir den Schienenzugang innerhalb von Ser-
viceeinrichtungen nach Anlage 2 Nummer 2 und fur die Erbringung von Leistungen in diesen
Einrichtungen die Kosten fir deren Erbringung, zuzlglich eines angemessenen Gewinns,

nicht Ubersteigen durfen.

Demgegentber ist gemal § 32 Abs. 2 ERegG ein Betreiber einer Serviceeinrichtung nach
Anlage 2 Nummer 2 verpflichtet, die Entgelte so zu bemessen, dass sie angemessen, nicht-
diskriminierend und transparent sind. Eine Beeintrachtigung der Grundsatze des Satzes 1
liegt nach Satz 2 insbesondere vor, wenn Entgelte gefordert werden, welche die entstande-
nen Kosten fir das Erbringen der Leistungen in unangemessener Weise Uberschreiten oder
einzelnen Zugangsberechtigten Vorteile gegenliber anderen Zugangsberechtigten einge-

raumt werden, soweit hierflir nicht ein sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt.

Zum Prifgegenstand des § 32 Abs. 1 ERegG und zum Verhaltnis der Absatze 1 und 2 zuei-

nander lasst sich folgendes ausfiihren:

Beide Absatze beziehen sich zwar auf die Angemessenheit von Entgelten, betreffen jedoch,
was anhand verschiedener Anknlpfungspunkte erkennbar ist, jeweils einen anderen Rege-

lungsgegenstand.

Zunachst kann festgestellt werden, dass es der Regelung in § 32 Abs. 2 Satz 2 ERegG nicht
bedurft hatte, wenn der Regelungsgegenstand in beiden Absatzen identisch ware. Historisch
betrachtet basiert § 32 Abs. 1 ERegG zudem auf Art. 31 Abs. 7 RL 2012/34/EU, wahrend
sich in der RL 2012/34/EU kein unmittelbares Gegenstuck zu § 32 Abs. 2 ERegG finden
I&sst. Der Ursprung des § 32 Abs. 2 ERegG ist vielmehr in § 14 Abs. 5 AEG a.F. zu sehen,
der sodann in Anpassung an die RL 2012/34/EU verandert wurde. Bereits der Umstand,
dass insoweit eine europaische und eine nationale Regelung willentlich miteinander ver-
knUpft wurden, spricht dafur, dass beide Regelungen einen unterschiedlichen Regelungsge-
halt aufweisen. Auch mit Blick auf den Referentenentwurf zum ERegG (BT-Drucks. 18/8334,
S. 197) ist von der Notwendigkeit einer eigenstandigen Betrachtungsweise beider Absatze
auszugehen. Danach enthalt § 32 Abs. 1 ERegG die ,Grundregel fir die Entgeltbildung bei
Serviceeinrichtungen®. Diese Formulierung lasst darauf schlieRen, dass § 32 Abs. 2 ERegG

gegenuber § 32 Abs. 1 ERegG auf eine detailliertere Betrachtungsweise abzielt.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich Absatz 1 auf eine hdoher aggregierte Ebene,
namlich auf die Ebene des Betreibers von Serviceeinrichtungen, als Absatz 2 bezieht. Letz-
terer betrifft die ,Einzelleistungen®, also die Ebene unterhalb der Betreiberebene. Fir diese
Sichtweise spricht auch, dass § 1 Abs. 9 ERegG den in § 32 Abs.1 ERegG aufgeflihrten Be-
griff des ,angemessenen Gewinns® als eine ,Eigenkapitalrendite” definiert, welche sich typi-
scherweise auf die hdheraggregierte Unternehmens- oder Betreiberebene bezieht und nicht

auf die Einzelleistungsebene. Hinsichtlich der Einzelleistungsebene in § 32 Abs. 2 ERegG
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geht es demgegeniber typischerweise eher um den Beitrag, welchen die Einzelleistung zur

Deckung von Fixkosten und Renditeerwartungen erbringt.

Inhaltlich 14sst sich daraus insgesamt folgende Erkenntnis gewinnen: Ubergeordnet regelt
§ 32 Abs. 1 ERegG auf Gesamtbetreiberebene die Unzuldssigkeit einer Uberschreitung der
Kosten zuzlglich eines angemessenen Gewinns, wahrend § 32 Abs. 2 ERegG auf Einzel-
leistungsebene (nur) abstrakter eine Uberschreitung der Kosten in ,unangemessener Weise*
untersagt. Sofern man sich also im Einzelfall die Frage stellt, ob eine angemessene oder
unangemessene Uberschreitung der Kosten im Sinne des § 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 ERegG
vorliegt (,Entgelte [...], welche die entstandenen Kosten fir das Erbringen der Leistung in
unangemessener Weise Uberschreiten [...]“), kann firr Einzelleistungen eine Uberschreitung
der Kosten auch tUber den Mafstab ,Kosten zuziglich eines Gewinns® hinaus angemessen
sein, sofern die (Einzel-) Preisgestaltung den Regulierungszielen aus § 3 ERegG dient und
gleichzeitig sichergestellt ist, dass auf Betreiberebene entsprechend § 32 Abs. 1 ERegG
insgesamt die Kosten zuzlglich eines angemessenen Gewinns nicht tberschritten werden.
Denkbar ware maoglicherweise zwar auch, dass als tbergeordnete Ebene nicht auf die Ge-
samtbetreiberebene (Unternehmensbereich ,ortliche Infrastruktur” der Beschwerdegegnerin),
sondern auf den enger abgegrenzten Bereich der Beschwerdegegnerin als Betreiber von
Abstellgleisen innerhalb der Gesamtbetreiberebene abgestellt wirde. Im vorliegenden Fall
wilrde dies aber zu keiner anderen Einschatzung flihren, da in beiden Fallen von einer Kos-

tenunterdeckung auszugehen ist.

Somit bildet § 32 Abs.1 ERegG eine starre Entgeltobergrenze (Kosten + angemessener Ge-
winn) auf Betreiberebene, die durch die Entgelte flr die Einzelleistungen aus § 32 Abs. 2
ERegG insgesamt nicht Uberschritten werden darf. Sofern § 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 ERegG
davon spricht, dass die Entgelte fur die Einzelleistungen die Kosten flr die Erbringung der-
selben nicht in unangemessener Weise Uiberschreiten dirfen, bedeutet das im Ergebnis also
nicht, dass die Obergrenze nach § 32 Abs. 1 ERegG in angemessener Weise Uberschritten
werden darf, sondern eben nur die Entgelte der Kosten fir die Einzelleistungen auf der tiefer

aggregierten Ebene.

Fir dieses Ergebnis spricht im Umkehrschluss auch, dass die Uberpriifung der Entgelte auf
der Gesamtebene nach § 32 Abs. 1 ERegG in wesentlichen Teilen obsolet ware, wenn man
davon ausginge, dass alle Einzelleistungen fir sich an dem Malistab ,Kosten + angemesse-
ner Gewinn“ zu messen waren. Es kdme in diesem Fall zu einer unnétig doppelten Uberprii-

fung der Rendite, deren Sinnhaftigkeit sich nicht erschlieft.

Im Hinblick auf die Diskussion der Beschwerdeflihrerin und der Beschwerdegegnerin zu der
Frage, ob bereits die Einzelleistung ,Dispositionsgleis“ an die Grenze des § 32 Abs. 1

ERegG gebunden ist, kann insofern vorgreifend allgemein festgestellt werden, dass die Ein-
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zelleistung ,Dispositionsgleis® in angemessenem Rahmen kostenuberschreitend bepreist
werden durfte, solange die Entgelte aller Einzelleistungen in Summe die Obergrenze des
Abs. 1 nicht Uberschreiten und sofern die (Einzel-) Preisgestaltung den Regulierungszielen
aus § 3 ERegG dient.

11.2.2.1.1.2 Keine Uberschreitung der Entgeltobergrenze
Ein VerstolR gegen die Regelungen aus § 32 Abs. 1 ERegG liegt nicht vor.

Gemal den Vorgaben des § 32 Abs. 1 ERegG dirfen die Entgelte fur den Schienenzugang
innerhalb von Serviceeinrichtungen nach Anlage 2 Nr. 2 ERegG und fir die Erbringung von
Leistungen in diesen Einrichtungen die Kosten flr deren Erbringung, zuzlglich eines ange-

messenen Gewinns, nicht Ubersteigen.

Die Beschwerdegegnerin fihrte im Rahmen des Verfahrens aus, dass sich ihre Serviceein-
richtungen in einer wirtschaftlich prekaren Situation befanden. Seit Jahren wirden hinsicht-
lich des Anlagenpreissystems keine Kostendeckung erreicht und negative Renditen ausge-
wiesen. Eine Moglichkeit der Renditeerzielung sei ,auf Jahre hin nicht absehbar® (vgl.
Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 26.08.2019, S. 3). Bezogen auf das gesamte Anla-
genpreissystem wies die Beschwerdegegnerin in ihrem Schreiben vom 27.09.2019 fur das
Geschaftsjahr 2018 die Kosten mit 426 Mio. EUR und die Erlése mit 382 Mio. EUR aus. So-
mit wirde ein Kostendeckungsgrad von ca. 90 % erzielt. Des Weiteren wirde sich bei zu-
satzlicher Berlicksichtigung eines angemessenen Gewinns nach den Angaben der Be-
schwerdegegnerin das Ergebnis um weitere 73 Mio. EUR verschlechtern. Diese geht somit

von einer Eisenbahnrechtskonformitat ihrer Entgelte gemal § 32 Abs. 1 ERegG aus.

Seitens der Beschwerdeflihrerin werden die Ausfihrungen der Beschwerdegegnerin als
nicht zutreffend angesehen. In ihrem Schreiben vom 01.10.2019 fihrt die Beschwerdeflihre-
rin aus, dass negative Renditen hinsichtlich des Anlagenpreissystems bestritten wiirden. Auf
Grund der mangelnden Darlegung der Beschwerdegegnerin sei das Preissystem als eisen-
bahnrechtswidrig anzusehen. Weiterhin sei der grofte Teil von Gleiskapazitaten in Ser-
viceeinrichtungen von der damaligen Deutschen Bundesbahn kostenneutral Gbernommen
worden und die Instandhaltungsinvestitionen seien ,erkennbarer weise [sic] sehr niedrig“
(vgl. Schreiben der Beschwerdefuhrerin vom 01.10.2019, S. 2). Mit Schreiben vom
13.11.2019 tragt die Beschwerdefuhrerin zudem vor, dass gemaly Art. 31 Abs. 7 der RL
2012/34/EU Entgelte fir den Schienenzugang innerhalb von Serviceeinrichtungen die Kos-
ten fur deren Erbringung von Leistungen in diesen Einrichtungen, zuzuglich eines angemes-
senen Gewinns, nicht Ubersteigen durften. Diesen Vorgaben werde das Preissystem der

Beschwerdegegnerin nicht gerecht.
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Hinsichtlich der durch die Beschwerdegegnerin angefuhrten Kostenunterdeckung sowie der
Erzielung von negativen Renditen, welche sich auf die vergangenen Jahre beziehen, wurden
durch die Bundesnetzagentur im Rahmen verschiedener Verwaltungsverfahren Ermittlungen
durchgefuhrt. Insbesondere in den jahrlichen Unterrichtungsverfahren gemall §72 Satz 1
Nr. 5 ERegG sind diese Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Kostenniveau im Anla-
genpreissystem thematisiert worden. Im Rahmen der Verfahren haben sich keine Anhalts-
punkte ergeben, die Zweifel an der von der Beschwerdegegnerin behaupteten Kostenunter-

deckung im Anlagenpreissystem rechtfertigen wirden.

Aufsatzpunkt fir die Erlés- und Kostenherleitung der Beschwerdegegnerin sind testierte Jah-
resabschlisse. Die grundsatzliche systemische Zuordnung bzw. Schlisselung von Erlésen
und Kosten der testierten Jahresabschlussebene auf die Bereiche ,Mindestzugangspaket®,
,Ortliche Infrastruktur und ,Sonstiges* des relevanten Buchungskreises 16 war Gegenstand
vertiefter Prifungen der Bundesnetzagentur im ex post - Verfahren zum TPS 2011 (Az.
10.050-F-07-607) sowie im Verfahren zur Bestimmung zum Ausgangsniveau der Gesamt-
kosten im Jahr 2017 (BK10-17-0001_E). Prifung und systemische Vorgaben der Bundes-
netzagentur bzw. Anpassungen der Beschlusskammer im Bereich des Mindestzugangspa-
ketes wirkten dabei auch auf den Bereich der 6rtlichen Infrastruktur und auf entsprechende
Unterrichtungsverfahren zu den NBS. Unter Berlcksichtigung der Kapitalkosten liegt der
Gesamtkostendeckungsgrad auf Grundlage des Vortrags der Beschwerdegegnerin bei 77 %,

was einer Kostenunterdeckung von 23 % bzw. 117 Mio. Euro entspricht (vgl. Tabelle 1).

Einzelsachverhalte, die grundsatzlich von der Bundesnetzagentur anders als von der Be-
schwerdegegnerin gewertet werden, wie die konkrete Hohe des Kapitalzinssatzes oder die
Berucksichtigung der Markenlizenz in der Konzernumlage, konnten im vorliegenden Fall ver-
nachlassigt werden, da diese — selbst bei deutlich geringerem Ansatz der Kapitalkosten und
vollstandiger Kirzung der Markenlizenzkosten — nicht zu einer anderen Bewertung im Hin-
blick auf die Kostenunterdeckung im Anlagenpreissystem flihren wirden. Auch mit Blick auf
das derzeit geltende Preissystem und Bericksichtigung zwischenzeitlich gestiegener Entgel-

te und Kosten ist weiterhin eine Kostenunterdeckung anzunehmen.
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Tabelle 1: Ergebnissituation Bereich Ortliche Infrastruktur?, 2018

Zeile Position in Mio. EUR
A Summe Erlose 382
B Summe Kosten -434
C Neutrale Positionen 15
D Konzernumlage -6
E=B+C+D Kostenbasis vor Kapitalkosten?2 -426
F=A+E Ergebnis vor Kapitalkosten -44
G=A/-E Kostendeckungsgrad vor Kapitalkosten 90%
H Capital Employed 1.235
I ROCE 5,9%
J=H" Kapitalkosten -73
K=E+J Gesamtkostenbasis inkl. Kapitalkosten -498
L=A+K Ergebnis inklusive Kapitalkosten -117
M=A/-K Gesamtkostendeckungsgrad 7%

Weiterhin ist eine von der Beschwerdefihrerin behauptete mangelnde Darlegung beziglich
§ 32 Abs. 1 ERegG, welcher sich, wie bereits aufgefiihrt, auf eine aggregierte Betreiberebe-
ne bezieht, nicht ersichtlich. Eine Kostenunterdeckung im Bereich des APS ist aus Sicht der
Beschlusskammer hinreichend belegt (vgl. Tabelle 1). Im Schreiben vom 27.09.2019 hat die
Beschwerdegegnerin die Kostenunterdeckung mit Bezug auf die aggregierten Positionen

dargelegt (Kostenbasis vor Kapitalkosten, Erldse, Kapitalkosten, Kostenunterdeckung).

Vor diesem Hintergrund kann die Beschlusskammer keinen Verstol3 gegen die Regelungen
des § 32 Abs. 1 ERegG erkennen.

1.2.2.1.2 Kein VerstoR gegen § 32 Abs. 2 ERegG
Ein Verstol gegen die Regelungen aus § 32 Abs. 2 ERegG liegt ebenso nicht vor.

Entsprechend den Regelungen aus § 32 Abs. 2 ERegG ist ein Betreiber einer Serviceeinrich-
tung nach Anlage 2 Nummer 2 verpflichtet, die Entgelte so zu bemessen, dass sie angemes-
sen, nichtdiskriminierend und transparent sind. Auf den materiellen Kern ihrer Argumentation
bezogen riigt die Beschwerdefiihrerin eine aus ihrer Sicht fehlende Angemessenheit (hierzu
unter Ziffer 11.2.2.1.2.1) und Diskriminierungsfreiheit (hierzu unter Ziffer 11.2.2.1.2.2).

Dem Wortlaut ihrer Antragsbegriindungen zufolge rigt sie ebenfalls das Vorliegen mangeln-

der Transparenz. Die Beanstandung der Beschwerdefihrerin hinsichtlich des Fehlens einer

" Quellen: Hiesiges Verfahren sowie Unterrichtungsverfahren NBS 2021 (BK10-19-0254_Z). Daten
betreffen Antragstellerin inkl. der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH.
2 Rundungsdifferenzen zur Summe der Zeilen B bis D.



18

Uberprufbaren und transparenten Kostenbasis (vgl. ihr Schreiben vom 01.10.2019, S. 2) ist
jedoch nicht unter den Begriff des Transparenzgebots im Sinne des § 32 ERegG zu subsu-
mieren. Sie fallt vielmehr unter die Prifung der Einhaltung des Kostenmalstabs. Das aus §
32 Abs. 2 Satz 1 ERegG folgende Gebot der Transparenz beinhaltet neben einer formellen
Veroffentlichungspflicht, dass alle Regelungen, die im Zusammenhang mit den Bedingungen
des Rechts auf Zugang zu Eisenbahnanlagen und Leistungen stehen, auch klar und ver-
standlich formuliert sein missen (vgl. VG Koéln, Urteil 18 K 11831/16 vom 22.02.2019, Rz.
96). Folglich muss durch die veréffentlichten entgeltbezogenen Informationen (§ 35 Abs. 6
ERegG) das zu zahlende Entgelt ohne ausdriickliche Nachfrage beim Infrastrukturbetreiber
bestimmt werden kdnnen. Dass ihr die Entgelte nicht bekannt gewesen seien oder anderwei-
tig nicht klar erkennbar gewesen sei, welches Entgelt sie zu zahlen habe, wird von der Be-
schwerdeflhrerin nicht gertigt, sodass es keiner Prifung des Transparenzgebots im engeren
Sinne bedarf.

1.2.2.1.2.1 Angemessenheit
Ein Verstol gegen das Angemessenheitsgebot aus § 32 Abs. 2 ERegG liegt nicht vor.

Entsprechend den Regelungen aus § 32 Abs. 2 ERegG Nr. 1 liegt eine Beeintrachtigung des
Grundsatzes der Angemessenheit insbesondere vor, wenn Entgelte gefordert werden, wel-
che die entstandenen Kosten flir das Erbringen der Leistungen in unangemessener Weise
Uberschreiten. Vorliegend liegt fur die Leistung ,Dispositionsgleise” in Summe jedoch bereits

keine Kostenliberschreitung vor.

Mit Schreiben vom 30.08.2019 und 17.09.2019 hat die Beschlusskammer Kosten-, Erl6s-
und Nutzungsdaten des Jahres 2018 der Dispositionsgleise in Summe und getrennt® nach
Dispo-2- und Dispo-12-Gleisen sowie fir regular bepreiste Abstellgleise abgefragt. In der
folgenden Tabelle sind die Ubermittelten Kosten- und Erlésdaten (Zeilen A bis C) fiir die Dis-
positionsgleise und regulare Abstellgleise Summe sowie die von der Beschlusskammer be-

rechneten Quotienten (Zeilen D bis F) dargestellt.

3 Vgl. Tabelle 4 firr die nach Dispo-2- und Dispo-12-differenzierte Darstellung.
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Tabelle 2: Kosten- und Erlésdaten Dispogleise in Summe und regulére Abstellgleise, 2018

Zeile Indikator Dispogleise X AB*4%

A Kosten [€] 4.599.161 193.718.353
C Gleise [Anzahl] 199 10.747
D=A/C @ Kosten pro Gleis [€] 23.111 18.025

E=B/C @ Erlose pro Gleis [€]

F=E/D @ Kostendeckungsgrad [%]

Die Beschwerdegegnerin erlautert ihre approximative Kostenherleitung auf Grundlage der
theoretischen Jahresentgelte fur Dispogleise und Abstellgleise. Demnach lagen die (appro-
ximierten) jahrlichen Kosten der Dispogleise in Summe fir das Jahr 2018 bei 4.559.161
EUR. Es sei davon auszugehen, dass die tatsachlichen Kosten oberhalb der theoretischen

Jahresentgelte lagen.

Dem Vortrag der Beschwerdegegnerin entsprechend, liegt fur die Dispogleise in Summe
eine Kostenunterdeckung vor (Zeile F, Kostendeckungsgrade unter 100 %). Wahrend die
Erlésdaten Uber die abgerechneten Nutzungen direkt ermittelbar sind, wurden die Kostenda-
ten durch die Beschwerdegegnerin lediglich approximiert. Die approximierten Kosten der
Dispositionsentgelte (4,6 Mio. EUR) entsprechen knapp 1 % der durch die Beschwerdegeg-
nerin vorgetragenen Gesamtkostenbasis inkl. der Kapitalkosten im Bereich der Serviceein-
richtungen (498 Mio. EUR®). Dass die tatsachlichen Kosten der Dispositionsgleise nach den
Ausfihrungen der Beschwerdegegnerin tatsachlich noch lUber den ausgewiesenen (appro-
ximierten) Kosten liegen missten, ist fur die Beschlusskammer nicht unmittelbar nachvoll-
ziehbar. Allerdings sind die hier in Rede stehenden Kostenunterdeckungsgrade fir die Dis-
pogleise in Summe so signifikant, dass auch bei erheblichen Schatzunsicherheiten davon
ausgegangen werden kann, dass eine Unterschreitung der Kosten (Kostenunterdeckung)

vorliegt.

Hinweise fur einen Verstold gegen § 32 Abs. 2 ERegG bezlglich einer (unangemessenen)

Uberschreitung der Kosten sind in der Folge nicht zu erkennen.

Der Behauptung der Beschwerdefiihrerin, wonach die Beschwerdegegnerin kein eisenbahn-
rechtmalliges Preissystem in Bezug auf die Abstellgleise darlegen kdnne, weil nur eine be-
helfsmaRige Annahrung der tatsachlichen Kosten erfolgt sei, kann insofern nicht zugestimmt

werden.

4 Regular bepreiste Abstellgleise (AB |, AB II, AB IlI).
5Vgl. Tabelle 1.
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Soweit das Entgeltsystem der Beschwerdegegnerin somit — zumindest im Hinblick auf die
hier untersuchten Aspekte — mit § 32 Abs. 2 ERegG in Einklang steht, bedarf es keiner Aus-
einandersetzung mit einer moglichen ersatzweisen Rechtfertigung mittels des sogenannten
Anreizsystems. Das von der Beschwerdegegnerin verfolgte Vorgehen, hilfsweise die Vor-
schrift des § 39 Abs. 2 i.V.m. Abs. 4 ERegG als Rechtsgrundlage heranzuziehen, um die
von ihr beabsichtigte ,Anreizwirkung“ der Mindestentgelte fur die Nutzung von Dispositions-

gleisen darauf zu stitzen, geht insoweit ins Leere.

11.2.2.1.2.2 Diskriminierungsfreiheit
Ein Verstol3 gegen die Verpflichtung, die Entgelte so zu bemessen, dass sie nichtdiskriminie-

rend sind, liegt ebenfalls nicht vor.

Eine Beeintrachtigung des Grundsatzes der diskriminierungsfreien Entgeltgestaltung liegt
gemal § 32 Abs. 2 Satz 2 ERegG insbesondere dann vor, wenn einzelnen Zugangsberech-
tigten Vorteile gegentiber anderen Zugangsberechtigten eingeraumt werden, soweit hierflr
nicht ein sachlicher Grund vorliegt. Die Anforderungen lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen: Insbesondere muss ein in sich stimmiges Preis- und Berechnungssystem vorliegen, und
die gewahlten Differenzierungskriterien missen nachvollziehbar sein. In der Entgeltgestal-
tung kann Diskriminierungspotenzial durch sachwidrige Ungleichbehandlungen bestehen.
Dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen obliegt vor diesem Hintergrund die Pflicht, ein dis-
kriminierungsfreies Entgeltsystem zu statuieren, im Rahmen eines Gestaltungsspielraums
ein im Grundsatz taugliches Berechnungsverfahren zu wahlen und ein nachvollziehbares
Zahlenwerk zu errichten, das auf einer Uberprifbaren und hinreichenden Tatsachengrundla-
ge basiert (vgl. OVG NRW; Beschluss 13 B 247/10 vom 23.03.2010, Rz.14 ff.). Dabei sind
an die Darlegung des sachlichen Grundes umso héhere Anforderungen zu stellen, je gréfer
die Preisunterschiede sind (vgl. VG Kdlin, Urteil 18 K 6145/12 vom 04.04.2014, Rz. 79).

Soweit die Beschwerdefiihrerin sinngemaf erklart, die Beschwerdegegnerin gewahre der
Hinzugezogenen zu 2. Vorteile, ist diese Behauptung ebenso wenig zutreffend wie die pro-
klamierte allgemeine Unstimmigkeit und sachgrundlose Ungleichbehandlung durch die Ent-

geltregelungen in Bezug auf die Funktion ,Disposition®.

Dabei steht zunachst auller Frage, dass die Beschwerdegegnerin mit ihrer Entgeltgestaltung
eine Differenzierung vornimmt, welche zu einer unterschiedlichen Bepreisung von ansonsten
technisch vergleichbaren Abstellgleisen fuhrt. Im Einzelnen weicht die Bepreisungssystema-
tik schon dann von der regularen Bepreisung im Anlagenpreissystem ab, wenn ein Gleis der
Funktion ,Disposition“ zugeordnet wird. Zudem verscharft sich die entgeltliche Differenz bei
einem Ausweis als Gleis mit der Funktionalitdt ,Disposition2“ gegentber der Funktionalitat

,Disposition12“. Auf einen Nutzungszeitraum von zwdlf Stunden bezogen liegt das Entgelt
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sechsmal hoher. Letztgenannter Umstand (Differenzierung Disposition 2 und Disposition 12)
ist allerdings Bestandteil des Beschwerdeantrags zu 3. und wird unter Ziffer 11.3.2.1.2 behan-
delt.

Mit Blick auf die eingangs erlauterten Bedingungen, die an die Diskriminierungsfreiheit zu
stellen sind, ist dem Vortrag der Beschwerdefuhrerin soweit zuzustimmen, als von der Be-
schwerdegegnerin ein sachlicher Grund fur die entgeltliche Differenzierung zu fordern ist.
Nach Einschatzung der Beschlusskammer besteht folglich die Notwendigkeit, einen sachli-
chen Grund fur die entgeltliche Differenzierung bei Gleisen der Funktionalitat ,Disposition®
gegenuber regularen Gleisen der Funktionalitat ,Ab- und Bereitstellung“ darzulegen. Vorlie-
gend sind jedoch sachliche Griinde fir die Differenzierung der Dispositionsgleise gegenlber

regularen Abstellgleisen zu erkennen.

Ausschlaggebend flur diese Bewertung ist das anzuerkennende Bedurfnis nach Schaffung
von Kapazitdten fir den Gelegenheitsverkehr (Ad-hoc-Antrdge aullerhalb des Netzfahr-
plans). Zwar hat die Beschwerdefiihrerin darauf hingewiesen, dass man nach jlngster
Rechtsprechung Kapazitdtsengpassen Uber eine Ausgestaltung des Antragsverfahrens mit
Vorhaltung entsprechender Kapazitaten auch fur Ad-hoc-Antrége begegnen koénne (vgl. OVG
NRW, Beschluss 13 B 1261/19 vom 19.09.2019, S. 7 f. des amtlichen Umdrucks), jedoch
geschieht eben dies durch die Beschwerdegegnerin, indem sie mittels eindeutiger Bestim-
mung unter Ziffer 3.1.5 NBS (BT) die Dispositionsgleise einer Anmeldung im Netzfahrplan

entzieht.

Grundsatzlich ware es der Beschwerdegegnerin mdglich, allein eine solche Beschrankung
auf Ad-hoc-Antrage fur bestimmte Gleise vorzusehen, ohne eine weitere Verteuerung in der
Nutzung gegenuber reguldren Abstellgleisen herbeizufuhren. Dabei wirde aber verkannt
werden, dass das Merkmal ,Gelegenheitsverkehr® nichts Uber die gewlnschte Dauer der
Gleisbelegung aussagt. Ein Ad-hoc-Antrag wird zwar per Definition auRerhalb der Zuweisung
von Kapazitaten im Rahmen des Netzfahrplans gestellt. Das heilt aber weder, dass eine
Zuweisung im Netzfahrplan immer die gesamte Netzfahrplanperiode umfasst und nicht auch
kirzere Zeitraume, noch, dass eine Kapazitatsbelegung aulRerhalb des Netzfahrplans von
vornherein nur kirzere Zeitraume umfasst. Auch der ad hoc gestellte Antrag kann langere
Nutzungszeitraume umfassen, sodass die realistische Gefahr bestlinde, dass ein flr den
Gelegenheitsverkehr zunachst freigehaltenes Abstellgleis durch entsprechende Nutzungsan-
trage langerfristig vergeben und somit der Zweck des Freihaltens fliir Gelegenheitsverkehre

konterkariert wird.

Dieser Gefahr kann die Beschwerdegegnerin kaum in rechtskonformer Weise dadurch be-

gegnen, dass sie maximale Belegungsdauern festlegt, die in der Konsequenz auch zu einer
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durchzusetzenden Gleisrdumung flhrten. Denn das betrafe im Einzelfall auch Gleise, die in
den folgenden Stunden nicht belegt sind. Zugangsberechtigte hatten dann das Gleis mit ih-
ren Fahrzeugen zu verlassen, obwohl kein anderer Zugangsberechtigter eine Nachfolgenut-
zung beantragt hatte. Nicht ohne Grund verweist die Beschwerdegegnerin auf Schwierigkei-
ten, aufeinanderfolgende Nutzungszeiten von Dispositionsgleisen beschranken zu kdnnen.
Der Vorschlag der Beschwerdeflhrerin, die Vertrdge des Hauptnutzers eines Gleises mit
einer auflésenden Bedingung zu versehen, falls Anmeldungen im Gelegenheitsverkehr ein-
gehen, erscheint kaum umsetzbar, wiirde dies doch die Planungssicherheit des Hauptnut-
zers erheblich beeintrachtigen. Die ebenfalls von ihr ins Spiel gebrachte Ausweitung der Lis-
te von Serviceeinrichtungen, in denen Nutzungsvertrage nur fir eine Netzfahrplanperiode
angeboten werden, wird gegenwartig im Verfahren mit dem Geschaftszeichen BK10-19-
0227 _Z gepruft. Eine von der Beschwerdefiihrerin geforderte Vorhaltung von Kapazitat fir
den Gelegenheitsverkehr wirde damit aber nicht erreicht, da die Gleise in den Serviceein-
richtungen fir die jeweils kommende Netzfahrplanperiode angemeldet werden kénnen, also

anders als Dispogleise, die nur im Gelegenheitsverkehr angemeldet werden kénnen.

Es ist angesichts dessen sachgerecht, maximale Nutzungszeiten auszuweisen, gleichzeitig
aber aufeinanderfolgende Nutzungszeiten nicht auszuschliefien, sondern diese nur mit einer
Regelung dahingehend zu versehen, dass das Entgelt jeweils immer neu berechnet wird. Auf
diese Weise entsteht einerseits ein Anreiz, die Dispositionsgleise mdglichst schnell wieder zu
verlassen, was den Abstellwiinschen anderer Zugangsberechtigter im Gelegenheitsverkehr
zugutekommt. Andererseits missen im Falle einer Uberschreitung keine Zugangsverweh-
rungen ausgesprochen werden, die in einer zwingenden und mdglicherweise auch nicht im-

mer einfach durchzusetzenden Gleisrdumung mindeten.

11.2.2.2 Kein Riickgriff auf §§ 10 Abs. 3 und 11 Abs. 2 ERegG

Entgegen den Ausfihrungen der Beschwerdefiihrerin sind nach einschlagiger Rechtspre-
chung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (vgl. OVG NRW, Beschluss 13 B
1241/18 vom 14.12.2018, Rz. 26 ff.) die §§ 10 Abs. 3 und 11 Abs. 2 ERegG, die das Zu-
gangsrecht zu und die Leistungserbringung in Einrichtungen im Sinne der Anlage 2 Num-
mer 2 ERegG zu angemessenen Bedingungen fordern, zur Uberpriifung der Angemessen-
heit von Entgelten nicht neben § 32 ERegG heranzuziehen. § 32 ERegG ist danach erkenn-
bar als Vollregelung hinsichtlich der Entgelte ausgestaltet, die einen Rickgriff auf die §§ 10
Abs. 4 [Anmerkung der Bundenetzagentur: heute Abs. 3] und 11 Abs. 2 ERegG nicht nur
uberflissig mache, sondern fur deren Anwendung auf Entgelte neben den Anforderungen

des § 32 ERegG keinen eigenstandigen, sinnvoll ausflllbaren Raum belasse.
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1.3 Beschwerdeantrag zu 3.

I1.3.1 Zulassigkeit

Die Beschwerde ist hinsichtlich ihres Hilfsantrags zu 3., die Regelungen uber Dispositions-

gleise mit maximaler Nutzungsdauer von zwei Stunden fur ungultig zu erklaren, zulassig.

11.3.2 Begriindetheit
Die Beschwerde ist in Bezug auf den Antrag zu 3. jedoch unbegriindet.
Rechtsgrundlage flir die Prifung bildet auch hier § 68 Abs. 3 i.V.m. 66 Abs. 4 Nr.7 ERegG.

Bezliglich des Antrags zu 3. ist (ebenfalls) kein Verstoll gegen Vorschriften des Eisenbahn-

regulierungsrechts erkennbar.

Es waren mdgliche VerstoRe gegen die §§ 32 Abs. 2, 10 Abs. 3, sowie 11 Abs. 2 zu prifen.
Soweit die beanstandete Regelung der Beschwerdegegnerin auch hinsichtlich des Be-
schwerdeantrags zu 3. im Einklang mit § 32 ERegG steht, wie es hier der Fall ist, entfallt die
Prifung, ob als sachliche Rechtfertigung die Regelungen zum sogenannten Anreizsystem
gemal § 39 Abs. 2 i.V.m. Abs. 4 ERegG herangezogen werden kdnnen (vgl. hierzu Ziffer
11.2.2.1.2.1).

1.3.2.1 Kein VerstoR gegen § 32 Abs. 2 ERegG

Ein Verstol gegen die Regelungen aus § 32 Abs. 2 ERegG liegt nicht vor.

Gemal § 32 Abs. 2 ERegG ist ein Betreiber einer Serviceeinrichtung nach Anlage 2 Num-
mer 2 verpflichtet, die Entgelte so zu bemessen, dass sie angemessen, nichtdiskriminierend
und transparent sind. Nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 liegt eine Beeintrachtigung dieser Grundsatze
vor, wenn Entgelte gefordert werden, welche die entstandenen Kosten fir das Erbringen der

Leistungen in unangemessener Weise Uberschreiten.

11.3.2.1.1 Angemessenheit

Die Entgelte der Beschwerdegegnerin fur die Nutzung von Dispo-2-Gleisen sind als ange-

messen zu bewerten.

Nach Auffassung der Beschlusskammer ist keine unangemessene Uberschreitung der Kos-
ten der Dispo-2-Gleise im Sinne des § 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 gegeben. Auch liegen bezlig-
lich der Auswahl der Standorte der Dispo-Gleise der Beschlusskammern bis dato keine kon-

kreten Hinweise auf einen Verstol gegen eisenbahnrechtliche Vorschriften vor.
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Hinsichtlich der Frage, ob die Entgelte fur die Nutzung der Dispo-2-Gleise die Kosten fur ihre
Erbringung in angemessene oder unangemessene Uberschreiten, sind die unter 11.2.2.1.1
erlduterten Erwagungen zu § 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 ERegG heranzuziehen, wonach fur die
(Einzel-) Leistungsebene ,Dispo-2-Gleis“ auch eine Kostenuberschreitung Uber den (fur die
Gesamtbetreiberebene) geltenden Malstab ,Kosten + angemessener Gewinn“ angemessen
sein kann, sofern die (Einzel-) Preisgestaltung den Regulierungszielen aus § 3 ERegG dient
und die Obergrenze nach § 32 Abs. 1 ERegG (Gesamtbetreiberebene) nicht Uberschritten

wird.

Ausgehend von dem zuvor genannten Malstab ist zunachst festzustellen, dass — dem Vor-
trag der Beschwerdegegnerin entsprechend - beziglich der Dispo-2-Gleise eine Kosten-
Uberdeckung vorliegt, wahrend fur die Dispo-12-Gleise eine signifikante Kostenunterdeckung
besteht (vgl. Tabelle 3). Im Ergebnis stellt sich diese Kosteniiberdeckung der Dispo-2-Gleise
jedoch nicht als unangemessen im Sinne des § 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 ERegG dar.

Tabelle 3: Kosten- und Erlésdaten Dispogleise differenziert und reguldre Abstellgleise, 2018

Zeile Indikator Dispo 2 Dispo 12 Dispo AB¢ X

A Kosten [€] 376.522 4.222.639 4.599.161 193.718.353
C Gleise [Anzahl] 13 186 199 10.747
D=A/C @ Kosten pro Gleis [€] 28.963 22.702 23.111 18.025
E=B/C @ Erlose pro Gleis [€]

F=E/D @ Kostendeckungsgrad [%] _

Die durchschnittlichen Erlése je Dispo-2-Gleis fiur das Jahr 2018 (bersteigen die approxi-
mierten Kosten um - Soweit die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass ihre Entgelte
im Regelfall unter den Kosten, ,selten aber Gber den Kosten lagen und fir den Kosten- und
Erlésvergleich die (insgesamt kostenunterdeckende) Gesamtleistung ,Ab- und Bereitstel-
lung“ zusammenzufassen sei und die Entgelte von daher eisenbahnrechtskonform seien,
kann die Beschlusskammer dem mit Bezug auf die Vorschriften des § 32 Abs. 2 ERegG
nicht folgen. Gegenstand des Beschwerdeantrags zu 3. sind die Entgelte fir die Nutzung der
Dispo-2-Gleise. Prifungsgegenstand mit Blick auf den § 32 Abs. 2 ERegG ist nach Auffas-

sung der Beschlusskammer insofern (auch) das Einzelentgelt fir die Dispo-2-Gleise.

Die Entgeltsystematik der Dispogleise der Beschwerdegegnerin zielt erkennbar darauf ab,
auch in ausgelasteten Standorten (etwa in Berlin-Grunewald) Kapazitaten fur den kurzfristi-

gen Bedarf (Gelegenheitsverkehre, unvorhergesehener Nutzungsbedarf im Netzfahrplanver-

6 Regular bepreiste Abstellgleise (AB I, AB Il, AB III).
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kehr) anbieten zu kdnnen. Nach Auffassung der Beschlusskammer scheint es in diesem Zu-
sammenhang sinnvoll zu sein, mittels der (erhdhten) Dispositionsentgelte in ausgelasteten
Standorten steuernd auf eine kurzfristige Nutzung hinzuwirken. Dies dient einer verbesserten
Allokation knapper Kapazitaten und erhéht bzw. erhalt die ,Fluiditat” in diesen Standorten.
Die dargelegte Zielrichtung der Steuerungswirkung deckt sich nach Auffassung der Be-
schlusskammer insbesondere mit den in § 3 Nr. 1 und Nr. 5 ERegG genannten Zielen der
Eisenbahnregulierung (Erhéhung des Anteils des schienengebundenen Verkehrs am gesam-
ten Verkehrsaufkommen, Gewahrleistung eines leistungsfahigen Betriebs der Eisenbahnin-

frastruktur).

Einer Eisenbahnrechtskonformitat der Entgeltregelungen kénnte jedoch weiterhin entgegen-
stehen, dass die Entgeltbildungssystematik entweder ungeeignet ware, die gewinschte
Steuerungswirkung zu erreichen, oder auch durch ein milderes Mittel erreicht werden kénnte.
Die Beschlusskammer hat diesbezliglich Nutzungsdaten des Jahres 2018 der Dispositions-
gleise in Summe und getrennt nach Dispo-2- und Dispo-12-Gleisen sowie flir regular be-
preiste Abstellgleise abgefragt. In der folgenden Tabelle sind die Gbermittelten Daten (Zeilen
A bis D) sowie von der Beschlusskammer berechnete Quotienten (Zeilen E bis G) darge-

stellt.

Tabelle 4: Nutzungsdaten Dispogleise und reguldre Abstellgleise, 2018

Zeile Indikator Dispo 2 Dispo 12 Dispo X AB” X

A Gleise [Anzahl] 13 186 199 10.747
B Nutzer® [Anzahl]

C Nutzungsdauer [h]

D Anteil Nutzungsfalle <2 Stunden [%]

E=B/A @ Nutzer pro Gleis pro Jahr [Anzahl]

F=C/A/24 | @ Nutzungsdauer pro Gleis pro Jahr [Tage]

G=F/365 @ Auslastung [%)]

Nach Auffassung der Beschlusskammer lasst sich an den Nutzungsprofilen nachvollziehen,
dass die Entgeltbildung und insbesondere die Entgelte fir Dispo-2-Gleise die angestrebte
und — angesichts der Regulierungsziele, s. 0. — legitime steuernde Wirkung entfalten. Bei
den Dispo-2-Gleisen ist die Anzahl der verschiedenen Nutzer (mit ggf. jeweils wieder mehre-
ren Nutzungsfallen) im Durchschnitt erheblich hdher als bei Dispo-12-Gleisen oder reguléaren
Abstellgleisen. Gleichzeitig ist auch der Anteil kurzer Nutzungen (< 2 Stunden) bei Dispo-2-

Gleisen héher als bei den Dispo-12-Gleisen. Der Anteil der Nutzungen unter zwei Stunden

7 Regular bepreiste Abstellgleise (AB |, AB II, AB II).
8 Anzahl der Unternehmen, die Gleise in 2018 (mindestens einmal) genutzt haben.



26

bei den reguldren — teils mehrjahrig vermieteten — Abstellgleisen wurde zwar nicht explizit
abgefragt, durfte jedoch minimal sein. Zu berlcksichtigen ist dabei allerdings auch, dass sich
die Auswertung auf die ,vermarktete Nutzungszeit“ bezieht und nicht auf tatsachliche Stand-
zeiten. Bei den Dispogleisen durften aufgrund der erhdhten Preise nur verhaltnismaRig ge-
ringe Abweichungen zwischen vermarkteter und tatsachlicher Standzeit auftreten. Bei den
regularen Abstellgleisen ist anzunehmen, dass grofere Unterschiede zwischen vermarkteten
und tatsachlichen Abstellzeiten auftreten konnen. Insbesondere einleuchtend scheint, dass
bei ganzjahrig angemieteten Gleisen nicht regelmaflig von einer ganzjahrigen (ununterbro-
chenen) Standzeit auszugehen ist. Allerdings durfte bei regularen Abstellgleisen unstreitig
der weitaus grofite Teil der Abstellungen — auch bei Betrachtung tatsachlicher Abstellzeiten —

deutlich Uber zwei Stunden liegen.

Gleichzeitig ist aber auch erkennbar, dass trotz des héheren Preises fiir Dispo-2-Gleise die
Jahresauslastung der Dispo-2-Gleise hoher ist als die der glinstigeren Dispo-12-Gleise. Dies
spricht daflir, dass der Preis fir die Dispo-2-Gleise nicht tberhoéht ist und mit einer Absen-
kung des Dispo-2-Gleises (etwa auf das Niveau der Dispo-12-Gleise, wie von der Beschwer-
deflhrerin angeregt) eine entsprechend wirksame Steuerungswirkung nicht mehr erzielt
werden konnte. Die Beschwerdefuhrerin selbst bemangelt in ihrer Stellungnahme vom
01.10.2019, dass die Hinzugezogene zu 2. ein Dispo-2-Gleis in Berlin Grunewald ,dauerhaft"
nutze. Nach Auffassung der Beschlusskammer ist bei einer Absenkung der Entgelte fir Dis-
po-2-Gleise zu beflrchten, dass weitere Dispo-2-Gleise flr eine kurzfristige Nutzung zukunf-
tig nicht zur Verfigung stinden. Auch die Beschwerdefuhrerin selbst gibt an, die Dispo-2-
Gleise bei Bepreisung derselben in Héhe der Entgelte der Dispo-12-Gleise in den in der Be-
schwerde dargelegten Fallen fur rund 16 Tage bzw. 6 Tage bzw. 10 Tage nutzen zu wollen.
Es scheint hier greifbar, dass die Dispo-2-Gleise bei niedrigerer Bepreisung zukinftig dauer-
haft belegt waren und auch der Beschwerdefiihrerin damit im Ergebnis nicht nachhaltig ge-

dient ware, da selbst kurzfristige Nutzungen dann gar nicht mehr méglich waren.

Der Vortrag der Beschwerdeflihrerin, wonach es selbst bei Nachweisbarkeit der Kostenun-
terdeckung gegen die Angemessenheit verstole, lediglich Renditen fir die Dispositionsglei-
se einzufordern und den anderen Nutzern der Serviceeinrichtung zu niedrige Preise abzuver-

langen, verfangt infolge des Gesagten nicht.

11.3.2.1.2 Diskriminierungsfreiheit

Ein Verstol3 gegen die Verpflichtung, die Entgelte so zu bemessen, dass sie nichtdiskriminie-
rend sind, liegt auch hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Dispo-2- und Dispo-12-

Gleisen nicht vor.
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Mit Blick auf die unter Ziffer 11.2.2.1.2.2 erlauterten Bedingungen, die an die Diskriminie-
rungsfreiheit zu stellen sind, ist dem hilfsweisen Vortrag der Beschwerdeflhrerin hinsichtlich
der Unterscheidung zwischen Dispo-2- und Dispo-12-Gleisen insoweit zuzustimmen, als von

der Beschwerdegegnerin auch hierflir ein sachlicher Grund zu fordern ist.

Soweit — wie oben erortert — ein sachlicher Grund fur die generelle Preisdifferenzierung zwi-
schen reguldren Abstellgleisen und Dispositionsgleisen erkennbar ist, ist demnach zusatzlich
zu prifen, ob auch die Differenzierung innerhalb der Funktionalitat ,Disposition® sachgerecht
ist. Auf diese Prufung richtet sich der Hilfsantrag zu 3. Die Beschwerdeflhrerin hat sich nam-
lich bereiterklart, fir das benannte Gleis 316 in Berlin-Grunewald ein Entgelt von 50,00 EUR
alle 12 Stunden zu entrichten, mithin die einfache Verteuerung der Dispositionsgleise ge-
genuber regular bepreisten Abstellgleisen zu akzeptieren. Die Festlegung bestimmter Gleise
als Dispo-2-Gleise stellt aber rechnerisch nochmals eine Versechsfachung des Entgelts ge-
genuber Dispo-12-Gleisen dar. Es ist aufgrund des deutlichen Preisunterschieds ein ent-
sprechend hoéherer Begrindungsaufwand fur eine sachliche gerechtfertigte Differenzierung
anzunehmen. Vorliegend sind jedoch sachliche Griinde auch fir die Abstufung innerhalb der

Dispositionsgleise und die daraus resultierende zusatzliche Verteuerung zu erkennen.

Von 200 Dispogleisen weist die Beschwerdegegnerin in inrer aktuellen Ubersicht® nur 17 als
Dispo-2-Gleise aus. Dies deutet darauf hin, dass sie nur in solchen Betriebsstellen Dispo-2-
Gleise ausweist, in denen die Kapazitaten besonders knapp sind und in denen langerfristige
Abstellungen dazu fihren wirden, dass dringend bendtigte Kapazitaten fir sehr kurzfristige
Abstellungen fehlen. Dass ein Bedarf nach solchen Kurzzeit-Abstellungen besteht, ist —
obschon die Beschwerdefihrerin im vorliegenden Fall flir die Zugbehandlung eine mehrere
Tage dauernde Abstellung beantragt hatte — grundsatzlich nicht zu bestreiten, denn viele
Eisenbahnverkehrsunternehmen fiihren Personal- oder Triebfahrzeugwechsel in kurzen Zeit-
fenstern durch oder missen zwischen zwei Zugfahrten ein Abstellgleis ansteuern, weil das
Trassengleis wegen anderer Zugfahrten nicht besetzt bleiben kann. Auch wenn die Be-
schwerdefiihrerin dadurch einen Preisunterschied von ca. 540 % zu beklagen hat, darf zu-
gunsten der Beschwerdegegnerin nicht aul3er Acht gelassen werden, dass mit den Dispositi-

onsgleisen maglicherweise regelmalig anderweitige Nutzungskonflikte vermieden werden.

Dass vorliegend in Berlin-Grunewald ein Schwesterunternehmen der Beschwerdegegnerin
ein vergleichsweise glnstiges Abstellgleis in einem mehrjahrigen Nutzungsvertrag im Jahr
2017 erhalten hat, wahrend der Beschwerdefuhrerin letztendlich nur eine deutlich teurere

Moglichkeit zur Abstellung angeboten wurde, verstélt nicht gegen die insoweit malgebli-

9 Vgl.
https://fahrweg.dbnetze.com/resource/blob/2080400/179d145799da9999¢c5749ba6f48ae56¢/dispoglei
se_April_2018-data.pdf, abgerufen am 30.10.2019.
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chen NBS der Beschwerdegegnerin (vgl. aber das derzeit laufende Verfahren BK 10-19-
0227_Z, in dem die entsprechenden NBS-Bestimmungen Uberprift werden). Im Konzern der
Beschwerdegegnerin tatige Eisenbahnverkehrsunternehmen nutzen regelmallig Dispositi-

onsgleise und zahlen hierfur auch entsprechende Entgelte.

Soweit die Beschwerdefuhrerin hilfsweise beantragt, die verscharften Regelungen bei Dispo-
2-Gleisen fur ungultig zu erklaren, ist dem daher im Ergebnis ebenfalls nicht nachzukommen.
Die Beschlusskammer betrachtet es nicht grundsatzlich als sachwidrige Ungleichbehand-
lung, an bestimmten Standorten, die auRergewdhnlichen Kapazitatsengpassen unterliegen,
derartige Regelungen festzulegen. In begriindeten Einzelfallen kann sich dadurch auch ein

ohnehin schon hdher bepreistes Gleis noch weiter verteuern.

Die Auswahl dieser Standorte unterliegt allerdings auch einer regulierungsbehérdlichen Kon-
trolle. Soweit die Beschwerdegegnerin hierzu angibt, sie greife bei der Auswahl der Betriebs-
stellen flr Dispo-2- und Dispo-12-Gleise auf die Kenntnisse ihrer Kundenmanager zurtck,
die mit dem Nutzungsverhalten der Eisenbahnverkehrsunternehmen in den einzelnen Be-
triebsstellen vertraut seien (vgl. Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 06.09.2019, S. 4),
Iasst sich daraus offenkundig nur das allgemeine Kriterium ableiten, dass an hoch belasteten
Betriebsstellen mit starkerer Nachfrage nach Nutzungen bis zu zwei Stunden die Einrichtung
von Dispo-2-Gleisen in Frage kommt. Der Beschlusskammer erscheint es allerdings zum
derzeitigen Zeitpunkt durchaus nachvollziehbar, dass in der hochbelasteten Betriebsstelle
Berlin-Grunewald Dispo-2-Gleise eingerichtet worden sind. Sofern allerdings zukiinftig An-
haltspunkte bekannt werden sollten, die auf eine unsachgerechte Auswahl hindeuten, behalt

sich die Bundesnetzagentur vor, diesen in einem spateren Verfahren nachzugehen.

11.3.2.2 Kein Ruckgriff auf §§ 10 Abs. 3 und 11 Abs. 2 ERegG

Hinsichtlich eines etwaigen Ruckgriffs auf die §§ 10 Abs. 3 und 11 Abs. 2 ERegG gilt das in
Kapitel 11.2.2.2 Gesagte.

1.4 Beschwerdeantrag zu 4.

SchlieBlich ist auch der hochst-hilfsweise Beschwerdeantrag zu 4. zuldssig, aber unbegrin-
det. Eine Disaggregation der bundeseinheitlich geltenden Dispo-2-Entgelte hin zu einer
gleisscharfen Betrachtung (hier bezogen auf die Dispositionsgleise 315 und 316 in der Ser-
viceeinrichtung Berlin-Grunewald), wie sie die Beschwerdefuhrerin mit ihrem hdchst-
hilfsweisen Antrag begehrt, wird abgelehnt. Der Tatbestand des § 68 Abs. 3 ERegG ist nicht
erflllt. Die Beschwerdeflhrerin rigt zwar, die Entgeltsystematik der Beschwerdegegnerin fur
Dispositionsgleise differenziere nicht nach Standorten. Dies ist aus Sicht der Beschluss-

kammer mit Blick auf die Vorschrift des § 32 Abs. 2 ERegG allerdings auch nicht zu bean-
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standen. Denn es ist nicht ersichtlich, dass die Beschwerdegegnerin mit einer Entscheidung
fur bundesweit einheitliche Tarife den von den Regulierungszielen gesetzten Rahmen ihrer
diesbeziglichen Tarifierungshoheit (siehe rechtsvergleichend § 29 Abs. 3 TKG) uUberschrei-
tet. Im Gegenteil, im Falle der Betreiber der Schienenwege erfolgt sogar eine Verengung
dieses Rahmens dahingehend, dass Entgelte fur die jeweiligen Leistungen grundsatzlich
bundesweit zu mitteln sind, vgl. § 23 Abs. 2 Satz 3 ERegG. Hinsichtlich des hilfsweise vorge-
tragenen und hier ebenfalls zurlickgewiesenen Begehrens, dann zumindest die Gleise 315
und 316 in Dispo-12-Gleise umzuwandeln, wird auf die Ausfihrungen unter Ziffer 11.3.2.1.1

verwiesen.
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Hinweis zu den Gebiihren

Gemal § 69 ERegG erhebt die Regulierungsbehdrde fir individuell zurechenbare 6ffentliche
Leistungen Geblhren und Auslagen. Die Geltendmachung der Gebuhren erfolgt nach § 77
Abs. 1 Satz 2 ERegG in einem gesonderten Bescheid. Mit E-Mail vom 24.05.2019 hat das
Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur die Verbandeanhdrung zu einem
Entwurf einer Besonderen Gebuhrenverordnung fur individuell zurechenbare 6ffentliche Leis-
tungen im Bereich der Eisenbahnregulierung (EReg-BGebV) eingeleitet. Dem Entwurf ist
eine Anlage mit dem Gebuhrenverzeichnis beigefugt. § 5 des Entwurfs enthalt unter der
Uberschrift ,Alt-Sachverhalte“ folgenden Regelungsvorschlag: ,Fir Sachverhalte, die nach
dem 2. September 2016 und vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieser Verord-
nung nach Artikel 3] entstanden sind, gilt die Anlage mit Wirkung ab dem (einsetzen: Datum
des Beginns der Verbandeanhoérung).“ Dementsprechend werden flr den vorliegenden Be-

schluss voraussichtlich GebUhren erhoben werden.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem

Verwaltungsgericht Kéln, Appellhofplatz 1, 50667 Kéln, erhoben werden.

Bonn, den 19.12.2019

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer

Dr. Geers Krick Kirchhartz
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